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 Veröffentlicht am 21.12.1926

Norm

EKHG §9 E

Rechtssatz

(Zum EHG) Beweislast bei Eisenbahnunfällen. - Auch für die durch die Anlage der Bahn bedingten Gefahren kann die

Bahnunternehmung trotz behördlicher Genehmigung der Anlage nach dem EHG haften.
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